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 www.grundschule-weddingstedt.lernnetz.de  

Grundschule des Grundschulträgerverbandes 
Heider Umland in Weddingstedt 

 
 
An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
unserer Schüler/innen 
der Grundschule Weddingstedt 
 

Weddingstedt, den 26.07.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

die Sommerferien neigen sich bereits dem Ende und das neue Schuljahr 2021/22 

rückt immer näher. Zum Start in ein hoffentlich etwas weniger von der Corona-

Pandemie bestimmten Schuljahr möchte ich Ihnen einige für Sie und die Kinder 

wichtige und interessante Informationen liefern.  

 

1. Corona-Infos zu Schuljahresbeginn:  

Mit Spannung haben wir die neuen Anordnungen des Ministeriums 

zum Schulstart erwartet. Nun sind erste Informationen aus dem 

Ministerium eingetroffen, wie der Schulbeginn nach den 

Sommerferien gestaltet werden kann.  

- Präsenzunterricht im Regelbetrieb für alle! 

Das neue Schuljahr startet für alle Schularten am Montag, den 2. August 

2021 mit vollem Präsenzunterricht.   

- Zunächst keine Kohortenregelung mehr!  

Auf die Kohortenregelung kann nach derzeitigem Stand verzichtet werden. Der 

bisher geltende Corona-Reaktionsplan ist aufgehoben.  

- Zunächst weiterhin Mund-Nasen-Bedeckungspflicht: 

In den ersten drei Schulwochen bleibt es bei der Verpflichtung zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung in Innenräumen. Auf das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung im Außenbereich darf verzichtet werden. Somit gilt: Auf dem 

Schulhof und im Freien muss keine MNB getragen werden. Das gilt 

unabhängig vom Klassenverband oder von den Kohorten. Im Schulgebäude 

wird grundsätzlich eine MNB getragen. Ausnahmen sind möglich, wie z. B. beim 

Sportunterricht. 

 

 

 
 

http://www.grundschule-weddingstedt.lernnetz.de/
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Für unsere Busfahrkinder:  

Da in öffentlichen Verkehrsmitteln (wie z. B. im Schulbus) der Mindestabstand 

nur schwer einzuhalten ist, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Bus 

weiterhin vorgeschrieben.  

- Zunächst weiterhin Testpflicht: 

Für die kommenden drei Schulwochen bleit die Testpflicht zunächst weiterhin 

bestehen. Nachweislich geimpfte und/ oder genesene Personen sind von dieser 

Testpflicht ausgenommen. Die Selbsttestung erfolgt wie bisher immer 

montags und donnerstags zu Schulbeginn. Eine Testung im häuslichen 

Umfeld ist selbstverständlich weiterhin möglich sein. Hierfür muss der Schule - 

wie bisher - eine qualifizierte Selbstauskunft vorgelegt werden. Das 

entsprechende Formular ist im Anhang beigefügt.  

- Weiterhin gültiges Betretungsverbot an Schulen: 

Der Aufenthalt auf dem Schulgelände und im Schulgebäude ist nach wie 

vor nur Personen mit negativem Testergebnis oder vollständig Geimpften 

bzw. Genesenen gestattet. Das gilt für Sie, wenn Sie einen Termin in der 

Schule wahrnehmen möchten. Ausgenommen von diesem Verbot sind lediglich 

kurze Hol- und Bring-Aktivitäten.  

- Weiterhin gültiger Schnupfenplan: 

Bei bestimmten Krankheitszeichen darf Ihr Kind die Schule nicht besuchen, 

bevor es nicht 48 Stunden symptomfrei ist. Dieser liegt dem Anhang bei.   

 

Alle neuen Regelungen werden in der ab dem 25.07.2021 gültigen Schulen-CoronaVO 

enthalten sein. Einzusehen unter: 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html  

 

Zudem sind die aufgeführten Änderungen sowie die Hinweise zu Laufwegen im 

Schulgebäude – wie gewohnt-  unserem Hygienekonzept der Grundschule 

Weddingstedt zu entnehmen (siehe Anlage). Sie können sich darauf verlassen, dass 

wir auch weiterhin alles tun, damit wir die Bedingungen für Ihre Kinder – nach allen 

Vorgaben – bestmöglich umsetzen.  

 

 

2. Der erste Schultag nach den Ferien: 

Die Klassen 2, 3 und 4 starten nach den Sommerferien am 

Montag, den 2. August. Schulbeginn ist für alle regulär um 

08:15 Uhr zunächst mit dem Corona-Selbsttest für die 

Schüler/innen und für alle an Schule tätigen Personen. Begingt durch den 

Wegfall der Kohortenregelung dürfen alle Schüler/innen gemeinsam auf dem 

Schulhofbereich warten. Ein- und Ausgänge sind aus organisatorischen und zeitlichen 

Gründen jedoch weiterhin Klassen zugewiesen (siehe Hygienekonzept). Ende des 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html
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Schultages ist ebenso regulär nach Plan um 12:15 Uhr für die Klasse 2 bzw. um 

13:15 Uhr für die Klassen 3 und 4.  

Die Einschulung unserer neuen Erstklässler/innen findet am Mittwoch, den 4. August 

2021 statt. Für alle teilnehmenden Personen gilt die Testpflicht. Ein Testergebnis darf 

höchstens drei Tage alt sein. Geimpfte und Genesene brauchen kein negatives 

Testergebnis, um das Schulgelände betreten zu dürfen. Für die Erstklässler/innen ist 

eine qualifizierte Selbstauskunft zulässig.  

 

3. Unsere „Newcomer“:  

Ich freue mich mitteilen zu können, dass wir mit Beginn des Schuljahres 2021/22 

endlich wieder eine Schulsozialarbeit an Bord haben. Bettina Kollek wird ihre 

Tätigkeit als Schulsozialarbeiterin ab dem 01. August 2021 sowohl an unserer Schule 

als auch an der Grundschule Wesseln aufnehmen. Sie wird jeweils montags, 

mittwochs und freitags in unserem Hause sein. Darauf freuen wir uns schon sehr. Wir 

heißen Bettina Kollek ganz herzlich an unserer Schule willkommen und begrüßen auf 

diesem Wege außerdem noch einmal ganz herzlich unsere neue Kollegin, Christiane 

Naumann, die zukünftige Klassenlehrkraft der Klasse 1a und Judith Ohlen, unsere 

Fsj-lerin für das Schuljahr 2021/22. Allen wünschen wir einen guten Start an unserer 

Schule und hoffen, dass sie sich schnell bei uns einleben und wohlfühlen werden.  

 

Nun bleibt mir nichts mehr als Ihnen und Ihren Familien weiterhin entspannte 

Sommerferien zu wünschen. Genießen Sie die noch verbleibende Zeit mit Ihren 

Kindern, lassen Sie es sich gut gehen und bleiben Sie gesund.  

 

Herzliche Grüße, 

 

 

 

  

 

(Schulleiterin) 

 
 
 
Anlagen: 

1) Hygienekonzept der GSW; Stand 23.07.2021 
2) Aktueller Schnupfenplan Ministerium; Stand 16.02.2021  
3) Formular „Qualifizierte Selbstauskunft“ als Nachweis für die durchgeführte 

häusliche Selbsttestung (ausschließlich für Schüler/innen!) 


